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Die Rechisverhaltnisse der Stiefeltern und Stiefkinder
nach schweizerischem Recht.*)
Von Dr. RUTH SPEISER, Basel.

Das personliche Familienrecht des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches birgt eine Reihe von Problemen, die
noch keine wissenschaftliche Bearbeitung gefunden haben.
Die Zuriickhaltung diesen Fragen gegeniiber hingt mit
der Eigenartigkeit der Aufgabe zusammen, rechtliche Mass-
stibe an die durch Natur, Ethik und Religion tatsichlich
geregelten Verhéltnisse zu bringen. Das praktische Be-
diirfnis einer rechtlichen Erfassung der Familienverhalt-
nisse kann indessen kaum bestritten werden. Zu diesen
unbearbeiteten Problemen gehort das Stiefeltern- und
Stiefkindesverhéltnis. Die rechtlichen Beziehungen zwi-
schen Stiefeltern und Stiefkindern sind weder von der
Gesetzgebung festgelegt, noch, soweit mir bekannt, durch
wissenschaftliche Untersuchungen klargestellt worden.

I.
Die Stiefverwandtschaft im allgemeinen.

Unter der Stiefverwandtschaft ist das Verhéltnis
der Nachkommen eines Ehegatten, welche nicht Nach-
kommen des andern Ehegatten sind, zu diesem andern
Ehegatten und seinen Blutsverwandten zu wverstehen.
Die Begriindung der Stiefverwandtschaft erfolgt durch
Eheschluss. Sie erfordert das Zusammentreffen zweier
Voraussetzungen: das Bestehen einer Gemeinschaft
eines Elternteils und seines Kindes und die Eingehung einer
Ehe dieses Elternteils mit einer Drittperson.

*) Aus der ,,Festschrift fiir Paul Speiser-Sarasin zum 80. Ge-
burtstag am 16. Oktober 1926, iiberreicht von seinen Kindern®,
die nicht im Buchhandel ist.
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Fiir die Beurteilung der Frage, ob die Voraussetzungen
fiir die Begriindung der Stiefverwandtschaft beim ausser-
ehelichen Kindesverhéltnis vorhanden sind, ist massgebend,
inwiefern bei diesem Verhéltnis eine Gemeinschaft zwischen
dem Kind und dem Elternteil besteht. Die Untersuchung
dieser unabgeklarten Vorfrage wiirde indessen zu weit
fithren; es sei deshalb von der Entstehung der Stief-
verwandtschaft infolge der Begriindung einer zweiten
Ehe, als dem einfachsten Fall, ausgegangen.

Die weitere Nebenfrage, ob die Adoption ein Stief-
verhéltnis zwischen dem Adoptivkind und der Familie des
Ehegatten des Adoptierenden schaffe, muss nach dem
geltenden Recht verneint werden. Immerhin scheint es
zweifelhaft, ob nicht zwischen dem Angenommenen und
dem Ehegatten des Annehmenden ein Stiefeltern- und
-kindesverhaltnis besteht. Fiir die Annahme spricht die
Ausdehnung des Eheverbotes zwischen dem angenommenen
Kind und dem Annehmenden auf die Ehegatten des einen
oder anderen (ZGB 100 Ziff. 3); denn daraus, dass die
Kindesannahme gegeniiber dem Ehegatten einer der Par-
teien eine Wirkung iiber den Tod des Annehmenden hinaus
erzeugt, ist zu schliessen, dass die Adoption nicht auf die
Beteiligten beschrankt ist, sondern ein verwandtschaftliches
Band zwischen den von der Wirkung betroffenen Personen
kniipft. Diese Ansicht findet eine Stiitze in dem Erfor-
dernis der Zustimmung zur Kindesannahme durch den
Ehegatten des Adoptierenden (ZGB 266). Jedoch geht
aus der besonderen Erwéhnung der Adoption bei der Aui-
stellung der Eheverbote und aus der verschiedenen Gestal-
tung der Folgen der Ubertretung des Eheverbotes (ZGB 120
Ziff. 3 und 129) hervor, dass das Gesetz das Ver-
haltnis zwischen Adoptivkind und Ehegatten des Adop-
tierenden als nicht unter die Stiefverhéltnisse fallend
betrachtet.

Der Kreis der Stiefverwandtschaft kann, analog der
Blutsverwandtschaft, sowohl in der geraden wie in der
Seitenlinie beliebig weit gezogen werden. Die Grad-
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berechnung geht von dem die Stiefverwandtschaft ver-
mittelnden Deszendenten aus.

Der Verwandtschaftsbegriff des Schweiz. ZGB gem.
Art. 20 und 21 umfasst nicht die Stiefverwandtschaft;
die Stiefverwandtschaft als solche begriindet also keine
rechtlichen Beziehungen zwischen den stiefverwandten
Personen. Daher ist das Stiefgeschwisterverhiltnis, als
Verwandtschaft zwischen zusammengebrachten Kin-
dern, d. h. den nicht gemeinsamen Nachkommen zweier
Ehegatten, rechtlich ohne Bedeutung.

Dagegen sind einzelne Stiefverhaltnisse von rechtlicher
Bedeutung, weil sie zusammenfallen mit den fiir das
schweizerische Recht relevanten Verwandtschaftsverhalt-
nissen: Blutsverwandtschaft und Schwigerschaft
(ZGB 20 und 21).

1. Die Blutsverwandtschaft ist ein Ubereinstim-
mungsverhéltnis auf Grund der durch die Abstammung
vermittelten Gemeinsamkeit des Blutes.?)

Es fallen also unter die Blutsverwandten die ebenfalls
als Stiefgeschwister zu betrachtenden halbbiirtigen
Geschwister, d. h. diejenigen Kinder, die nur einen gemein-
samen Elternteil haben. Kraft des Blutbandes sind an das
Verhaltnis der halbbiirtigen Geschwister simtliche Rechts-
folgen der Blutsverwandtschaft — gegenseitiges Erbrecht,
Unterstiitzungspflicht usw. — gekniipft.

2. Die Schwiagerschaft ist das Verhiltnis eines Ehe-
gatten zu den Blutsverwandten des anderen Ehegatten
(Art. 21). Die Begriindung der Schwégerschaft erfolgt
ausschliesslich durch Eheschluss.

Es ist also der Hauptfall der Stiefverwandtschaft
— néamlich das Stiefeltern- und -kindesverhéltnis — ein
Spezialfall der Schwigerschaft. Es stehen demgemiss
den Stiefeltern und -kindern auf Grund der zwischen ihnen
bestehenden Schwigerschaft gewisse Rechte und Pflichten
zu. Unrichtig ist es aber, in der Stiefverwandtschaft bloss

) Opet, ,,Das Verwandtschaftsrecht des BGB®, Berlin
1899, S. 1.
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eine Unterart der Schwigerschaft zu erblicken. Die
Schwagerschaft begreift einen andern Personenkreis als die
Stiefverwandtschaft; denn die Gradberechnung bei der
Schwigerschaft geht aus vom Ehegatten der die Verwandt-
schaft vermittelnden Person, wihrend sie bei der Stief-
verwandtschaft beim Deszendenten beginnt. Ferner ist fiir
die Entstehung der Schwigerschaft -die einzige Voraus-
setzung die Eingehung einer Ehe, wihrend bei der Stief-
verwandtschaft das Bestehen einer Eltern- und Kindes-
gemeinschaft bei Eingehung der Ehe eine weitere Voraus-
setzung bildet.

Es ist ein eigenartiges Phédnomen, dass, obschon der
Begriff der Schwigerschaft das innere Wesen des Stief-
eltern- und -kindesverhéltnisses nicht trifft — Schwéager-
schaft und Stiefverwandtschaft enthalten durchaus ver-
schiedenartige Elemente —, nur der Begriff der Schwéger-
schaft von der Rechtsordnung ausgebildet worden ist.
Offenbar konnten die Zwecke, die das Recht verfolgte, mit
einem Begriff, der Schwéagerschaft, erreicht werden, weil
eben der praktisch wichtigste Fall der Stiefverwandtschaft,
das Stiefeltern- und -kindesverhaltnis, darunter fallt. Der
Umstand, dass die formale juristische Konstruktion der
Schwigerschaft &dusserlich das Stiefelternverhéltnis mit-
umfasst, hatte die Wirkung, dass sich nur der eine Begriff,
die Schwiagerschaft, entwickelte und dass der andere Be-
griff, die Stiefverwandtschaft, verkiimmerte.2)

IT.
Das Stiefeltern- und -kindesverhiltnis im besondern.

Von den verschiedenen Beziehungen zwischen Stief-
verwandten hebt sich entscheidend ab das Stiefeltern- und

2) Einen Beleg fiir das Gesagte bildet das vom kanonischen
Recht aufgestellte Eheverbot der Schwigerschaft (affinitas) Codex
Juris Canonici Can. 1077 § 1. Neben ihm besteht kein ausdriick-
liches Eheverbot aus Stiefverwandtschaft, obschon doch weit eher
bei der Stiefelternschaft als bei der Schwiegerelternschaft ein Ehe-
hindernis geboten erscheint.
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-kindesverhéiltnis und fordert eine besondere rechtliche
Betrachtung. Die Eigenartigkeit des Verhéaltnisses und
seine Haufigkeit?) seien die Rechtfertigung des Versuchs,
nachzuweisen, inwiefern das tatsidchliche Verhéaltnis zwi-
schen Stiefeltern und Stiefkindern im ZGB zu rechtlicher
Anerkennung gelangt ist.

Was das Stiefeltern- und -kindesverhaltnis von den
andern Stiefverhaltnissen wesentlich unterscheidet, ist,
dass zur Verwandtschaft eine tatsidchliche Lebens-
gemeinschaft tritt. Es besteht zwischen Stiefeltern und
Stiefkindern eine doppelte Beziehung: Verwandtschaft
in gerader Linie und Lebensgemeinschaft. Diese Lebens-
gemeinschaft beruht auf zwei familienrechtlichen Verhalt-
nissen: der ehelichen Gemeinschaft zwischen dem
leiblichen Elternteil und dem Stiefelternteil und der
Gemeinschaft der Eltern und Kinder zwischen dem
leiblichen Elternteil und seinen Kindern. Diese zwei
Gemeinschaften, von denen die erste in der Ehe, die zweite
in der Elternschaft begriindet ist, sind beide ihrem Wesen
und ihrer rechtlichen Ausgestaltung nach Verbindungen
zu engstem Zusammenleben innerhalb einer gemeinsamen
Hauslichkeit, einer Familie. Thr Nebeneinanderbestehen
muss, wenn eine Stiefverwandtschaft dazwischen steht,
naturgeméss zu einer Interessen- und Pflichtenkollision
fithren. Es kann dies als das negative Prinzip des Stief-
elternverhiltnisses bezeichnet werden.

Indessen entsteht durch das familienméassige Zu-
sammenleben der Stiefeltern und Stiefkinder ein Pietits-
verhaltnis, das an Intensitit der Blutsverwandtschaft
haufig gleichkommt. Hierin liegt das positive Prinzip
des Stiefelternverhaltnisses. .

Beide Prinzipien haben im ZGB ihren Ausdruck
gefunden.

Dasnegative Prinzip, d. h. die Interessenkonflikte,
welche die tatsichliche Gemeinschaft mit sich bringt, hat
zu Art. 286 ZGB gefiithrt, wonach im Fall der Wieder-

3) In Basel sind 209, also ein Fiinftel aller Ehen, zweite Ehen.
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verheiratung eines Inhabers der elterlichen Gewalt die
Bestellung eines Vormundes der Kinder vorgesehen ist,
,,wenn die Verhaltnisse es erfordern‘. Das Gesetz hat also
die Bedeutung und die Tragweite des Eintrittes der Stief-
kinder in die neue Gemeinschaft mit den Stiefeltern
erkannt und ein Mittel zur Vermeidung einer Verletzung
der Fiirsorgeinteressen der Kinder gegeben: Entzug der
elterlichen Gewalt.?) Im Gegensatz zu Art. 285 kann die
Vormundschaftsbestellung erfolgen auf Grund einer blossen
— allerdings erheblichen — Gefdhrdung.®) Dass immerhin
Art. 286 nicht ausschliesslich einem Misstrauen dem Stief-
elternteil gegeniiber entsprungen ist, geht daraus hervor,
dass geméiss Absatz II der Stiefelternteil selbst zum Vor-
mund ernannt werden kann. Die tatsichlichen Voraus-
setzungen hievor diirften allerdings kaum zusammen-
treffen. Denn, liegen die Griinde fiir den Entzug der elter-
lichen Gewalt bei dem leiblichen Elternteil, so ist nach
bundesgerichtlicher Praxis Art. 285 anzuwenden.®) Ist
jedoch die Gefahrdung teilweise oder gar vorwiegend in der
Person des Stiefelternteils begriindet, so wird diesem
niemals die Vormundschaft iiberbunden werden.

Das positive Prinzip, die Familienméssigkeit der
Beziehungen zwischen Stiefeltetn und Stiefkindern, ist
in der Ausdehnung des Eheverbotes unter Blutsverwandten
auf die Stiefeltern und Stiefkinder zu finden (ZGB Art. 100
Ziff. 2). Die Ubertretung des Eheverbotes durch Stief-
verwandte hat die gleichen rechtlichen Folgen wie die Miss-
achtung des Eheverbotes durch Blutsverwandte (Art. 120
Ziff. 3 und Art. 121). Der unser Recht beherrschende

%) Nach deutschem Recht behilt im Fall der Wiederverheira-
tung der Vater die elterliche Gewalt iiber seine Kinder, wihrend
sie die Mutter mit Eingehung der neuen Ehe in jedem Fall verliert
(BGB § 1697). Die verschiedene Behandlung von Vater und
Mutter wird als ungerechtfertigt scharf kritisiert von Marianne
Weber, ,,Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung, Tii-
bingen 1907, S. 448 f.

%) Egger, Kom. Art. 286; Silbernagel, Kom. Art. 286.

¢) Praxis II (1913), Nr. 103.



Die Rechtsverhiltnisse d. Stiefeltern u. Stiefkinder nach schweiz. Recht. 89

Grundsatz der Exogamie ist also auf die Stiefverwandt-
schaft iibertragen worden. Diese Ubertragung beweist,
dass vom Gesetz die Beziehungen zwischen Stiefeltern und
-kindern als familienmaissige anerkannt sind und als solche
in gleichem Masse schutzwiirdig erachtet werden wie die
natiirlichen Familienbeziehungen.?)

Damit steht fest, dass die zwel divergierenden Prin-
zipien, die das Stiefelternverhéltnis charakterisieren, vom
Z.GB als rechtlich relevant anerkannt sind. Trotzdem fehlt
im ZGB eine einheitliche Ausgestaltung des Verhéltnisses;
eine rechtliche Normierung wire durchaus wiinschenswert,
da die Gemeinschaft zwischen Stiefeltern und Stiefkindern,
wie jede Lebensgemeinschaft, grosse Reibungsflachen bietet
und bei Konflikten doch héufig das Bediirfnis besteht, eine
gesetzméssige Losung zu geben.

Nun finden sich aber im Gesetz Anhaltspunkte fiir
die Beurteilung einzelner wichtiger Beziehungen.

Es ist in erster Linie auf das Institut der Hausgewalt
gem. ZGB 331 ff. hinzuweisen. Hier finden sich in der
Tat in der dem Familienhaupt zustehenden Hausgewalt
die zwei notwendigen Elemente eines geordneten Zu-
sammenlebens: die Regelung der Uber- und Unter-
ordnungsverhéltnisse und die Pflicht, Riicksicht zu nehmen
auf die Interessen der Hausgenossen. Kraft der Haus-
gewalt ist demgemadss der Stiefvater verpflichtet, das Wohl
der Stiefkinder zu beriicksichtigen, und er ist andrerseits
befugt, den Stiefkindern gegeniiber die Durchfithrung der

7) Im Entwurf des Bundesrates lautete die Formulierung des
Eheverbotes ,,zwischen Verschwigerten in gerader Linie‘. Die
nationalratliche Kommission beantragte jedoch die Fassung
,,zwischen Schwiegereltern und Schwiegerkindern und Stiefeltern
und Stiefkindern‘, weil sich aus den Beratungen und Eingaben
ergeben habe, dass der Ausdruck des Entwurfes zu Missverstind-
nissen Anlass gebe. Die vorgeschlagene Fassung wurde Gesetz
(vgl. Sten. Bull. XV 1905, S. 489). Damit ist der Gegensatz
von Schwagerschaft und Stiefverwandtschaft im ZGB zur An-
erkennung gelangt. Diese Tatsache kommt freilich im franzo-
sischen Text des ZGB nicht zum Ausdruck.
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Hausordnung durchzusetzen. Die Hausgewalt zeigt also
Ansatze rechtlicher Wirkungen zwischen Stiefeltern und
-kindern; mehr nicht. Sie versagt in bezug auf die Stief-
mutter, die in der Regel nicht Inhaberin der Haus-
gewalt ist.®)

Die ergiebigste Quelle der stiefelterlichen Verpflich-
tungen sind die Bestimmungen iiber die eheliche Ge-
meinschaft. Die in Betracht kommenden Artikel lauten:

159. Durch die Trauung werden die Ehegatten zur
ehelichen Gemeinschaft verbunden. — Sie verpflichten
sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in eintrach-
tigem Zusammenwirken zu wahren und fiir die Kinder
gemeinsam zu sorgen. — Sie schulden einander Treue
und Beistand.

160. Der Ehemann ist das Haupt der Gemeinschaft.
— Er bestimmt die eheliche Wohnung und hat fiir den
Unterhalt von Weib und Kind in gebiihrender Weise
Sorge zu tragen.

161. Die Ehefrau erhilt den Familiennamen und das
Biirgerrecht des Ehemannes. — Sie steht dem Mann mit
Rat und Tat zur Seite und hat ihn in seiner Sorge fiir
die Gemeinschaft nach Kraften zu unterstiitzen. — Sie
fithrt den Haushalt.

Es ist anerkannt, dass die ehelichen Kinder von der
Gemeinschaft der Ehegatten mitumfasst werden.?) Keine
Ubereinstimmung besteht dagegen dariiber, ob die eheliche
Gemeinschaft sich auch auf die Stiefkinder beziehe. Die
Frage wird verneint von Egger!®) und Droin,'!) dagegen
bejaht von Gmiir.'?) Curti will die Stellung der Stief-

8) Die vom Bundesgericht ausgesprochene Auffassung, wo-
nach die Hausgewalt auch den Ehegatten gemeinsam zustehen
kann, ist nicht einleuchtend und bildet jedenfalls die Ausnahme.
Praxis VII (1918) Nr. 37.

) Egger, Kom. Art. 159 Anm. 1¢; Gmiir, Kom. Art. 159
Nr. 14; Droin, ,,Les effets généraux du mariage‘‘, Genf 1916 S T

10) Egger, Kom. Art. 159 Anm. 1c.

1) Droin a.a. 0. S. 7 und 21.

12) Gmiir, Kom. Art. 159 Nr. 15.
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kinder in der neuen Gemeinschaft abhéngig machen von
einer Vereinbarung zwischen den Ehegatten.'®) Das Bun-
desgericht hat zweimal Gelegenheit gehabt, die Frage zu
berithren. Es hat allerdings unterlassen, eine grundsatz-
liche Losung zu geben, hat aber in beiden Urteilen be-
stimmte Verpflichtungen des Stiefelternteils zugunsten der
Stiefkinder aus Art. 159 ff. abgeleitet: im ersten Fall
die Pflicht einer Stiefmutter, die Pflege pflegebediirftiger
Stiefkinder zu iitbernehmen'¥) und im zweiten die Pflicht
eines Stiefvaters, fiir den Unterhalt der Stiefkinder aufzu-
kommen.1%)

Mit Recht sagt Gmiir, als Argument fiir die Zu-
gehorigkeit der Stiefkinder zur ehelichen Gemeinschaft,
dass zwar die Pflicht, fiir das Wohl der Kinder zu sorgen,
des Naheren in den Abschnitten iiber das Kindesverhaltnis
ausgefiihrt sei, dass aber ihre Erwidhnung als eine Pilicht
aus der ehelichen Gemeinschaft u. a. die Bedeutung habe,
,»».dass die Verpflichtung, fiir die Kinder zu sorgen, nicht nur
aus den Banden des Blutes entspringt, sondern auch durch
die Begriindung der Ehe entstehen kann, mit andern Wor-
ten, wer in eine eheliche Gemeinschaft mit einer Person
tritt, die bereits Kinder hat, muss diese seine Stiefkinder
in die neue eheliche Gemeinschaft mitiibernehmen und ist
zur Sorge fiir thr Wohl mitverpflichtet®.

Die extensive Interpretation von Art. 159 ff., wonach
die Sorge fiir die Stiefkinder in den Pflichtenkreis der
ehelichen Gemeinschaft einzubeziehen ist, entspricht dem
weitgefassten Wortlaut. In dem Ausdruck ,,eintrichtiges
Zusammenwirken‘‘ zum ,,Wohl der Gemeinschaft‘ ist
offenbar nicht nur die Forderung, den andern Ehegatten
in der Ausiibung seiner rechtlichen und sittlichen Verpflich-
tungen zu respektieren, beschlossen, sondern unter Um-
stinden auch die Pflicht, mitzuwirken in der Erfiillung

13) Curti, Erlauterungenz. ZGB, Ziirich 1911, Art. 159 Anm. 6.
14) Praxis V (1916) Nr. 200.
%) Praxis IX (1920) Nr. 108.
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dieser Pflichten, nidmlich dann, wenn es sich um Aufgaben
handelt, fiir die in so hohem Masse Personlichkeit, Kraft
und Zeit einzusetzen sind, wie dies fiir die Kindererziehung
der Fall ist.

Schliesslich entspricht der dem Zivilgesetzbuch zu-
grunde liegenden Auffassung der Ehe als der Grundlage
unseres Volkslebens nicht die Einengung, sondern die
Expansion der ehelichen Pflichten und damit die Stirkung
des sozialen Verantwortungsbewusstseins.

Fiir das vorliegende Problem ergibt sich hieraus:

1. Die Pflicht der Stiefeltern, fiir das Wohl
der Stiefkinder zu sorgen, ist im Gesetz begriin-
det; als familienrechtliche Norm ist sie zwingender Natur;
daher kénnen die Ehegatten iiber die Stellung der Kinder
in der Gemeinschaft keine Vereinbarung treffen.'¢) Aus
der Begriindung im Gesetz ergibt sich ferner, dass es
sich nicht um abgeleitete Befugnisse handelt. Die Rechte
und Pflichten entstehen vielmehr unmittelbar in der
Person des Stiefelternteils und kénnen deshalb vom
leiblichen Elternteil nicht widerrufen oder beschrankt
werden. Sie enden nur mit der Auflosung der ehelichen
Gemeinschaft.

2. Die Fiirsorgepflicht des Stiefelternteils
besteht nur gegeniiber dem andern Ehegatten,
nicht gegeniiber dem Stiefkind. Hierin zeigt sich
die Unzulanglichkeit der gesetzlichen Regelung nach zwei
Richtungen. Das Fiirsorgeinteresse des Stiefkindes den
Stiefeltern gegeniiber ist nicht geschiitzt. Andrerseits
fehlt den Stiefeltern die familienrechtliche Autoritat, die
von ihnen zum Wohl des Stiefkindes getroffenen Mass-
nahmen diesem gegeniiber durchzusetzen:1?) es gibt keine
gesetzliche Gehorsamspflicht des Stiefkindes und kein ent-

16) Entgegengesetzte Ansicht Curti a. a. O., Art. 159 Anm. 6.
17) Eine Einschrankung dieses Satzes besteht hinsichtlich

der oben besprochenen Hausgewalt des Familienhauptes; s. hie-
vor S. 89.
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sprechendes Ziichtigungsrecht der Stiefeltern. In dieser
Beziehung bestehen echte Gesetzesliicken, die vom Richter
im konkreten Fall auszufiillen sind gemiss ZGB Art. 1
Abs. 11.18)

3. Der stiefelterlichen Fiirsorgepflicht ent-
spricht ein Fiirsorgerecht. Der Stiefelternteil hat
gegeniiber dem leiblichen Elternteil ein Mitspracherecht
und ein Mitbestimmungsrecht. Seine Anordnungen sind,
so weit sie sich im Rahmen von Art. 159 ff. bewegen,
denjenigen des leiblichen Elternteils grundsiatzlich ko-
ordiniert.

4. Der Anspruch auf pflichtgeméasses Ver-
halten dem Stiefkind gegeniiber steht unter
rechtlichem Schutz. Jeder der Ehegatten kann die in
Art. 169 ff. zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft vor-
gesehenen Massnahmen ergreifen. Es kann auch die Pflicht-
verletzung zur Scheidung fithren. Nicht ausgeschlossen ist,
dass die stiefelterlichen Anordnungen, selbst wenn sie im
Gegensatz zum elterlichen Willen stehen, vom Richter
geschiitzt werden; denn massgebend ist der Gemeinschafts-
zweck.

5. Die Grenzen der stiefelterlichen Befug-
nisse ergeben sich aus den Bediirfnissen des
Zusammenlebens. Rechtlich sind die Befugnisse der
Stiefeltern in Art. 159 ff. beschlossen; tatsichlich mag die
Mitwirkung in der Erziehung der Stiefkinder héufig viel
weiter gehen!?) und sich praktisch als Ausiibung der elter-
lichen Gewalt darstellen.

Die einzelnen Pflichten, die sich fiir die Stiefeltern aus
Art. 159 ff. ergeben, konnen nicht aufgefithrt werden;
stehen sie doch nach Inhalt und Umfang in engstem Zu-

18) Das Reichsgericht begriindet das Erziehungs- und Ziichti-
gungsrecht der Stiefmutter als stillschweigend iibertragen durch
den Vater. Vgl. Seufferts Archiv Bd. 72 Nr. 194. Eine dhnliche
Begriindung gibt Scheurer, ,,Eltern und Kind im Schweizer-
recht, S. 114.

19) Vgl. Scheurer a. a. O., S. 158.
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sammenhang mit den tatsichlichen Lebensverhiltnissen.
Es seien aber die zwei wichtigsten Pflichten, die Unter-
haltspflicht des Stiefvaters und die Fiirsorgepflicht der
Stiefmutter besonders erwihnt.

In der Regel fillt dem Stiefvater auf Grund von
Art. 160 II die Bestreitung des Unterhalts des Stiefkindes
zu, und zwar solange und in dem Mass, als die Mutter zur
Tragung des Unterhaltes verpflichtet ist. Unter die elter-
liche Unterhaltspflicht fillt, im Gegensatz zur Unter-
stiitzungspflicht der Verwandten, die nur auf das
zum Leben Notwendige geht, der gesamte Lebensbedarf
nach Massgabe der finanziellen Leistungsfahigkeit und der
sozialen Stellung der Eltern.2?) Sie fillt grundsitzlich
dahin, sobald vom Kind billigerweise verlangt werden kann,
dass es sich selbst durchbringe.?') Diese Verpflichtung mag
weitgehend erscheinen; sie ist aber eine notwendige Folge
der Organisation der Ehegemeinschaft durch das ZGB,
wonach dem Ehemann grundsitzlich die Erwerbsarbeit
zusteht, der Ehefrau dagegen die Fithrung des Haushalts.
Die Ehefrau kann der ihr obliegenden Pflicht, fiir den
Unterhalt ihrer Kinder aufzukommen, nur dann nach-
kommen, wenn ihre Kréafte nicht anderweitig in Anspruch
genommen sind. Ist die Mutter aber im Interesse des ehe-
lichen Gemeinschaftswohles verpflichtet, den Haushalt zu
fithren, so kann sie daneben wohl noch die personliche Fiir-
sorge fiir ihre Kinder iibernehmen, in der Regel aber keine
zu 1hrem Unterhalt ausreichende Erwerbsarbeit mehr
leisten. Sie kann daher ihre ehelichen Pflichten nur dann
erfilllen, wenn der Ehemann fiir den Unterhalt der Stief-
kinder aufkommt. Auch ist es undenkbar, dass, wihrend
der Ehemann fiir einen seinen Verhaltnissen entsprechen-

20) Silbernagel, Kom. Art. 272 Anm. 6 u. Vorbem. zu
Art. 328 ff. Anm. 18; J. Hiibscher, ,,Unterhalts- und Unter-
stiitzungspflicht im Familienrecht des schweiz. ZGB*, 1918,
S. 106 f.; H. Grob, ,,Das Recht des Kindes auf die Fiirsorge der
Eltern‘‘, 1912, S. 26.

1) Hiibscher a. a. O. S. 147,
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den Unterhalt der Ehefrau sorgt, und die Mutter ihre Zeit
und Kraft dem ehelichen Hauswesen widmet, die Kinder
auf die Armenunterstiitzung angewiesen wiren. Der Hin-
weis auf den gesetzlichen Giiterstand, wonach die Nutzung
am Frauengut dem Ehemann zusteht, zeigt, dass die hier
ausgesprochene Verpflichtung des Ehemannes sich mit
Notwendigkeit aus dem Gesetz ergibt. Es haben denn auch
das Bundesgericht und der Berner Appellationshof in
diesem Sinne entschieden,??) wihrend in der Theorie die

Pflicht noch abgelehnt wird.23)

Die Ehefrau ist ihrerseits aus den gleichen Erwagungen
verpflichtet, den Stiefkindern die tatséchliche Pflege und
Fiirsorge zukommen zu lassen. Der Umfang dieser Ver-
pilichtung ergibt sich im einzelnen aus den Verhaltnissen,
in denen die Ehegatten leben und aus der Fiirsorgebediirf-
tigkeit der Kinder. Jedenfalls besteht fiir die Stiefmutter
die Pflicht, auch fiir die notwendige Pflege eines gebrech-
lichen Kindes zu sorgen.2%)

Dagegen besteht keine Unterstiitzungspflicht
zwischen Stiefeltern und Stiefkindern. Immerhin ist
bemerkenswert, dass der bundesratliche Entwurf zum ZGB
die Alimentationspflicht der Blutsverwandten ausdehnte
auf die Schwiegereltern und -kinder und die Stiefeltern
und -kinder. Die Neuerung wurde im Nationalrat zustim-
mend aufgenommen; ein Streichungsantrag wurde mit
49 gegen 36 Stimmen verworfen.?®) Es sei auch angefiihrt,
dass Riimelin in seiner Besprechung des Vorentwurfs
die Bestimmung als ,,dem modernen Rechtsgefiihl ent-
sprechend‘“ bezeichnet.?¢) Dagegen wurde im Sténderat

22) Praxis IX (1920) Nr. 108. Urteil des Berner Appellations-
hofes vom 3. X. 1919 i. S. Gallus c¢. Schmid.

23) Egger, Kom. Art. 160 Anm. 5c; Hiibschera. a. O. S.48.
24) Praxis V (1916) Nr. 200.
35) Vgl. Stenograph. Bull. XV 1905, S. 842 ff.

26) Vgl. Riimelin, ,,Der Vorentwurf zu einem Schweiz.
Zivilgesetzbuch®, Leipzig 1901, S. 47.
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ein Streichungsantrag der stdnderdtlichen Kommission
angenommen; die Begriindung, es sei kein Bediirfnis, sich
S0 weit vom geltenden Recht zu entfernen; erscheint freilich
unzulinglich.2%)

Besteht demgemiss kein rechtlicher Anspruch auf
Alimentation, so darf dennoch ohne Bedenken angenom-
men werden, dass die Gewahrung von Unterstiitzungen
zwischen Stiefeltern und Stiefkindern die Erfiillung einer
sittlichen Pflicht darstellt; die rechtliche Folge hievon
ist, dass ein Anspruch auf Riickforderung geleisteter Ali-
mente gemiss OR 63 Abs. IT nicht gegeben ist.

Ergebnisse.

Das Ergebnis der vorliegenden Arbeit kann in folgende
Siatze zusammengefasst werden:

1. Das Stiefeltern- und -kindesverhiltnis unterscheidet sich
wesentlich von den iibrigen stiefverwandtschaftlichen
Verhiltnissen durch die zwischen Stiefeltern und Stief-
kindern bestehende tatsiachliche Lebensgemeinschaft.

2. Die zwei Momente des Stiefeltern- und -kindesverhalt-
nisses, an denen die rechtliche Normierung einzusetzen
hat, sind:

a) Die Gefiahrdung der Kinder bei Wiederverheiratung
des Inhabers der elterlichen Gewalt.

b) Das durch das Zusammenleben zwischen Stiefeltern
und Stiefkindern geschaffene familienmassige Ge-
meinschaftsverhéltnis.

Beide Momente sind im Zivilgesetzbuch zu gesetz-
licher Anerkennung gelangt. Das erste durch die fakul-
tative Vormundschaftsbestellung der Kinder bei Wie-
derverheiratung des Inhabers der elterlichen Gewalt,
das zweite durch die Aufstellung eines Eheverbotes
zwischen Stiefeltern und Stiefkindern.

27) Vgl. Stenograph. Bull. XV 1905, S. 1220 ff.
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3. Das Verhiltnis zwischen Stiefeltern und Stiefkindern
hat im Zivilgesetzbuch keine rechtliche Ausgestaltung
erfahren. Jedoch finden sich Ansédtze dazu in dem
Institut der Hausgewalt.

4. Die Pflicht und das Recht, fiir die Stiefkinder zu sorgen,
ist in der ehelichen Gemeinschaft begriindet und besteht
gegeniiber dem anderen Ehegatten. Das Mass gibt, fur
Inhalt und Umfang, das Gemeinschaftswohl.

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band XLVI.

-1



	Die Rechtsverhältnisse der Stiefeltern und Stiefkinder nach schweizerischem Recht

